
4. Satzung zur Änderung 
 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche Schmutzwasserentsorgung 

 des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Blankenfelde-Mahlow (WAZ) 
vom 20.11.2018 

 
Aufgrund der §§ 2 und 3 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 
(GVBl. I S. 286), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 15.10.2018 (GVBl. I/18, Nr. 22), 
§ 12 Abs. 1 und 2 und § 18 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land 
Brandenburg (GKGBbg) vom 10.07.2014 (GVBl. I/14, Nr. 32), zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Gesetzes vom 15.10.2018 (GVBl. I/18, Nr. 22 und der §§ 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.04.2004 (GVBl. I 
S. 174), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 10.07.2014 (GVBl. I/14, Nr. 32) hat die 
Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Blankenfelde-Mahlow (WAZ) in 
ihrer Sitzung am 20.11.2018 folgende 4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die öffentliche Schmutzwasserentsorgung vom 20.03.2012 in der Fassung der 
3. Satzung zur Änderung der Satzung vom 15.11.2016 beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
§ 2 wird wie folgt geändert: 
 
§ 2 wird um Abs. 8 ergänzt und wie folgt gefasst: 
 
„(8) Wassermengen, die durch Rohrbrüche bzw. andere Störungen nicht in die öffentliche 

Schmutzwasseranlage gelangt sind, werden auf Antrag, der spätestens einen Monat nach 
dem Ereignis und der Möglichkeit der Kenntnisnahme schriftlich beim Verband zu stellen ist, 
nach Prüfung des Verbandes abgesetzt. Die anzusetzende Wassermenge wird unter 
Zugrundelegung der Berücksichtigung der auf dem Grundstück am 30.06. des Vorjahres 
amtlich gemeldeten Personen oder begründeten Angaben des Gebührenschuldners 
geschätzt. Zu viel erhobene Gebühren sind zu verrechnen oder zu erstatten.“ 

 
Artikel 2 

 
§ 8 wird wie folgt geändert: 
 
Abs. 2 wird um Satz 2 ergänzt und wie folgt gefasst: 
 
„Die Regelung des § 221 Abgabenordnung (AO – abweichende Fälligkeitsregelung) bleibt unberührt.“ 
 

Artikel 3 
 
Diese Satzung tritt zum 01.12.2018 in Kraft. 
 
Blankenfelde-Mahlow, 22.11.2018 
 
 
gez. Matthias Hein 
Matthias Hein 
Verbandsvorsteher  


